
SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

2316500

überarbeitet am: 28.02.2024Druckdatum: 28.02.2024

ABSCHNITT 01: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

• 1.1 Produktidentifikator
• Handelsname:

AQUALINK 11095
• Artikelnummer:

452005

• 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Relevante Informationen aus den Expositionsszenarien der Bestandteile dieses Gemischs wurden in dieses
Sicherheitsdatenblatt aufgenommen, weshalb kein Anhang beigefügt ist.
Das Produkt ist für den berufsmäßigen Verwender bestimmt.

• Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Klebstoff

• Verwendungen, von denen abgeraten wird
Die Verwendungen sind in Abschnitt 1.2 aufgeführt. Andere Verwendungen werden nicht empfohlen, es sei denn, vor
Beginn dieser Verwendung wird eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt, aus der hervorgeht, dass die Verwendung
sicher ist.

• 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
• Hersteller/Lieferant:

WIGOL W. Stache GmbH
Chemische Fabrik
Textorstraße 2                                      Tel.: 06241/4141-0
67547 Worms                                        Fax : 06241/4141-41

• Auskunftgebender Bereich:
Labor
TEL:+49(0)6241 4141 0; FAX:+49(0)6241 4141 41; e-Mail: compliance@wigol.de

• 1.4 Notrufnummer
TEL: +49 (0) 6131 19240
Gift Informationszentrum Mainz, Deutschland
http://www.giftinfo.uni-mainz.de/

ABSCHNITT 02: Mögliche Gefahren

• 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
• Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

entfällt
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

• 2.2 Kennzeichnungselemente
• Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
• Gefahrenpiktogramme

entfällt
• Signalwort

entfällt
• Gefahrenhinweise

EUH208 Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3- on
[EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

• 2.3 Sonstige Gefahren
• Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII, XIV der Verordnung (EG) 1907/2006 REACH: Das Produkt enthält keinen Stoff, der die PBT-
Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ) erfüllt.
Selbsteinstufung.

• PBT:
Nicht anwendbar.

• vPvB:
Nicht anwendbar.

• Feststellung endokrinschädlicher Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
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ABSCHNITT 03: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

• 3.2 Gemische
• Beschreibung:

Klebstoff auf Basis von synthetischen Polymeren.

• Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nummer %

Aqualink 11095 >=30,0
• zusätzl. Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
• SVHC

Siehe Abschnitt 15.

ABSCHNITT 04: Erste-Hilfe-Maßnahmen

• 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

• Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

• nach Einatmen:
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

• nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser abwaschen.

• nach Augenkontakt:
. Mindestens 10  Minuten lang ständig spülen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

• nach Verschlucken:
Mund ausspülen.
Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

• Hinweise für den Arzt:
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

• 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• Mögliche Gefahren
Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Beeinträchtigungen bekannt und zu erwarten.

• Behandlungshinweise:
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

• 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

ABSCHNITT 05: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

• 5.1 Löschmittel
• Geeignete Löschmittel:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
• Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Keine bekannt.

• 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
• Besondere Schutzausrüstung:

Atemschutzgeräte bereithalten.
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

• Zusätzliche Hinweise:
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 06: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

• 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren

• Nicht für Notfälle geschultes Personal
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.
Geeigneten Atemschutz verwenden.

• Einsatzkräfte
Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.
Geeigneten Atemschutz verwenden.

• 6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

• 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

• 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

ABSCHNITT 07: Handhabung und Lagerung

• 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).
Unbrauchbar nach Gefrieren.
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

• Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Das Produkt ist nicht brennbar.

• Technische Maßnahmen/Vorsichtsmaßnahmen
Es sind keine speziellen technischen Schutzmaßnahmen erforderlich.

• 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
• Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Keine besonderen Anforderungen.
Eindringen in den Boden sicher verhindern.
Behälter vor Beschädigung schützen.

• Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
Vor Frost schützen.
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

• Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Lebensmitteln lagern.

• Lagerklasse:
12
Lagerklassen entsprechend TRGS 510

• Minimale Lagertemperatur:
Empfohlene Lagerungstemperatur: > 5°C.

• 7.3 Spezifische Endanwendungen
Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten.
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ABSCHNITT 08: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

• Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Die Angaben im Abschnitt 8 sind eine Empfehlung und teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgemäße
Anwendung des Produktes bezogen, sondern auf die Handhabung größerer Mengen beim Umfüllen, Lagern usw.

• 8.1 Zu überwachende Parameter

• Zusätzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

• 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

• Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
• Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
• Atemschutz:

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Bei unzureichender Belüftung oder längerem
Einwirken Atemschutz verwenden. Empfohlen: Kombinationsfilter A-P2
Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung (FFP2).

• Handschutz:
Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.

• Handschuhmaterial
Empfohlene/geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt: Polychloropren - CR (0,5 mm), Nitrilkautschuk
Nitrillatex - NBR (0, 35mm), Butylkautschuk - Butyl (0,5 mm), Fluorkautschuk - FKM (0,4 mm).

• Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Diese Empfehlung beruht ausschließlich auf der chemischen Verträglichkeit und dem Test nach EN 374 unter
Laborbedingungen. Je nach Anwendung können sich unterschiedliche Anforderungen ergeben. Daher sind zusätzlich
die Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten und Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen.

• Augen-/Gesichtsschutz
Bei Spritzgefahr Augenschutz tragen. Dichtschließende Schutzbrille (EN 166).
Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.
Augenspülflasche mit reinem Wasser.
Sonstige Vorschriften und Beschränkungen siehe Kapitel 15

• Körperschutz:
Chemieübliche Arbeitsschutzkleidung und Sicherheitsschuhe.

ABSCHNITT 09: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinungsbild

Aggregatzustand flüssig

Farbe: Gelblich

Geruch: Charakteristisch

Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich

>     100 °C

Entzündbarkeit Nicht anwendbar.

Untere und obere Explosionsgrenze

untere: Nicht bestimmt.

obere: Nicht bestimmt.

Flammpunkt: >     100 °C

Zündtemperatur: Nicht anwendbar

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

pH-Wert: bei       20 °C   8,0 - 8,8

Viskosität:

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Kinematische Viskosität Nicht bestimmt.

dynamisch: Nicht bestimmt.

Löslichkeit

Wasser: Nicht bestimmt.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

Nicht bestimmt.

Dampfdruck: Nicht bestimmt.

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte: 0,9900 -     1,0500 g/cm3 bei 20 °C

Dampfdichte Nicht bestimmt.

9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Aussehen:

Form: Flüssig

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Zündtemperatur Nicht bestimmt.

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Lösemittelgehalt:

Organische Lösemittel: 0,00 %

Wasser: 0,00 %

Festkörpergehalt: 0,00 %

ZUSTANDSÄNDERUNG           Wert/Bereich Einheit Methode

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff

Nicht anwendbar.

Entzündbare Gase Nicht anwendbar.

Aerosole Nicht anwendbar.

Oxidierende Gase Nicht anwendbar.

Gase unter Druck Nicht anwendbar.

Entzündbare Flüssigkeiten Nicht anwendbar.

Entzündbare Feststoffe Nicht anwendbar.

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische Nicht anwendbar.

Pyrophore Flüssigkeiten Nicht anwendbar.

Pyrophore Feststoffe Nicht anwendbar.

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische Nicht anwendbar.

Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit
Wasser entzündbare Gase entwickeln

Nicht anwendbar.

Oxidierende Flüssigkeiten Nicht anwendbar.

Oxidierende Feststoffe Nicht anwendbar.

Organische Peroxide Nicht anwendbar.

Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe
und Gemische

Nicht anwendbar.

Desensibilisierte Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

• 10.1 Reaktivität
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.

• 10.2 Chemische Stabilität
(Fortsetzung auf Seite 6)

D

Seite: 5 / 9



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

2316500

überarbeitet am: 28.02.2024Druckdatum: 28.02.2024

HANDELSNAME       : AQUALINK 11095

(Fortsetzung von Seite 5)
• 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

• 10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Frost, Lagerung bei Temperaturen >40°C

• 10.5 Unverträgliche Materialien
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Endotherme Zersetzung unter Bildung von: Ammoniak

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

• 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
• Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

• Primäre Reizwirkung:
• Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Keine Reizwirkung
• Schwere Augenschädigung/-reizung

Keine Reizwirkung
• Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
• Keimzell-Mutagenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
• Karzinogenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
• Reproduktionstoxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
• Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
• Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
• Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

• Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Hinweis: Wenn sich die Toxizitätsdaten auf das Gemisch beziehen, erfolgt die Berechnung gemäß Anhang VI, Teil 3 der
Verordnung (EG)  1272/2008. Werden Toxizitätsdaten für einzelne Stoffe aufgelistet beziehen sie sich nicht auf die
Anteile im Gemisch, sondern nur auf die Stoffe in ihren handelsüblichen Konzentrationen.

• 11.2 Angaben über sonstige Gefahren
• Endokrinschädliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

• 12.1 Toxizität
• Aquatische Toxizität:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• Verhalten in Umweltkompartimenten:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• 12.3 Bioakkumulationspotential
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• 12.4 Mobilität im Boden
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
• PBT:

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Nicht anwendbar.

• vPvB:
Nicht anwendbar.

• 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

• 12.6 Andere schädliche Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• Weitere ökologische Hinweise:
• CSB-Wert:

nicht bestimmt
• BSB-Wert:

nicht bestimmt
• AOX-Hinweis:

Produkt enthält rezepturgemäß kein organisch gebundenes Halogen.
• Weitere Ökologische Hinweise:

Falls Produkt unbehandelt in Gewässer gelangt, schädliche Wirkung auf Fische und Wasserorganismen möglich.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

• 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
• Empfehlung:

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummer ist vom Anwender entsprechend des Europäischen Abfallkataloges (EAK)
branchen- und produktspezifisch (herkunftsbezogen) durchzuführen.
Die Abfallschlüssel stellen nur Hinweise auf das konzentrierte Produkte dar.

• Europäisches Abfallverzeichnis
08
ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA)
VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN
UND DRUCKFARBEN
08 04
Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich
wasserabweisender Materialien)
08 04 99
Abfälle a. n. g.

• Ungereinigte Verpackungen:
• Empfehlung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Hersteller ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

• 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR entfällt

IMDG entfällt

IATA entfällt

• 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ADR entfällt

IMDG entfällt

IATA entfällt

• 14.3 Transportgefahrenklassen
ADR

Klasse entfällt

IMDG

Class entfällt

IATA

Class entfällt

• 14.4 Verpackungsgruppe
ADR entfällt

IMDG entfällt

(Fortsetzung auf Seite 8)
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IATA entfällt

• 14.5 Umweltgefahren:
Nicht anwendbar.

• 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Segregation groups Nicht anwendbar.

• 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Nicht anwendbar.

• Transport/weitere Angaben:
Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

• 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den
Stoff oder das Gemisch

• Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten - Anhang II
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

• VERORDNUNG (EU) 2019/1148
• Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert

für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

• Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

• Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

• Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Überwachung des Handels mit Drogenausgangsstoffen zwischen der
Gemeinschaft und Drittländern
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

• Nationale Vorschriften:

• Technische Anleitung Luft:
keine Angaben

• Wassergefährdungsklasse:
Im allgemeinen nicht wassergefährdend.
(Ableitung entsprechend Anhang 1, 5.2 AwSV)

• 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
• Schulungshinweise

Jährliche Unterweisung und Schulung der betroffenen Mitarbeiter beachten.
Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu
bestätigen. Aufbewahrungszeit der Nachweise beachten.

• Empfohlene Einschränkung der Anwendung
Kein Publikumsprodukt - Nur für gewerbliche Anwendungen.

• Datenblatt ausstellender Bereich:
Abteilung Compliance

• Ansprechpartner:
compliance@wigol.de

• Abkürzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organisation

(Fortsetzung auf Seite 9)
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GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

• * Daten gegenüber der Vorversion geändert
*

Seite: 9 / 9


